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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 07.01.2016 bis zum 21.01.2016 

 

Stellungnahmen / Anregungen    Abwägungsempfehlung 

 

Beteiligte Behörden teilten mit, dass gegen die Änderung des 

Bebauungsplanes keine Bedenken bestehen: 

 

Anzahl – 19 Stellungnahmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
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Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

  

Des Weiteren wurden von Behörden folgende Stellungnahmen abgegeben: 

 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landesverband Nds. Deutscher Gebirgs- u. Wandervereine e. V. – mit 

Schreiben vom 03.01.2016 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

 

Windenergieanlagen passen aufgrund ihres Baukörpers und ihrer Höhe 

nicht in die historisch gewachsene Eigenart und Maßstäblichkeit der 

Landschaft. Windenergieanlagen stellen eine erhebliche Beeinträchtigung 

des Landschaftsbildes dar – insbesondere da heutzutage Anlagen mit 

einer Höhe von über 100 m errichtet werden – sowie einer 

Beeinträchtigung der landschaftsbezogenen Erholung.  

Zusätzlich führen die Drehbewegungen der Rotorblätter und die 

erforderlichen Kennzeichnungen (Markierungen und Beleuchtung) zu 

einer erheblichen Beunruhigung der Landschaft. Im Nahbereich der 

Anlagen wird dieser Effekt durch die Lärmemissionen, sowie den 

Schattenwurf der Rotoren (bei Sonnenschein) verstärkt. Die Intensität der 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes hängt von den Eigenschaften der 

Windenergieanlagen ab, wie deren Höhe, Befeuerung, Anlagenanzahl, 

Anzahl an Rotorblättern, Standortwahl und Kennzeichnung. 

Mit zunehmender Entfernung nimmt die Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes für den Betrachter an Intensität ab. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass andere nicht störende Landschaftsbestandteile in 

das Blickfeld rücken und dadurch die Beeinträchtigung durch die Anlagen 

abmildern. Nach BREUER (2001) ist ein Radius von mind. der 15 - fachen 

WEA-Höhe als erheblich beeinträchtigter Raum zu bezeichnen. 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windenergieanlagen mit einer Höhe von 150 m beeinträchtigen somit in 

einem Radius von 2.250 m die Landschaft erheblich.  

Auch in größerer Entfernung kann eine erhebliche Beeinträchtigung nicht 

ausgeschlossen werden, besonders dann nicht, wenn die „Wertigkeit“ des 

Landschaftsbildes als besonders hoch empfunden wird. Hier wirken sich 

neu hinzukommende störende Objekte innerhalb der ostfriesischen 

Offenlandschaft nachteilig aus.  

Die Samtgemeinde Esens hat sich zum Ziel gesetzt, das Landschaftsbild 

vor weiterer Beeinträchtigung durch Windenergieanlagen zu schützen und 

so wenig an Beeinträchtigung (Schaden) wie möglich zuzulassen. Nach § 

35, Abs. 3, Nr. 5 Baugesetzbuches (BauGB) liegt eine Beeinträchtigung 

öffentlicher Belange vor, wenn das Vorhaben (Aufstellung von 

Windenergieanlagen) die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren 

Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild 

verunstaltet.  

Eine Demontage von Anlagen führt zu einer deutlichen Entlastung der 

Landschaft und somit zu einer Steigerung der landschaftsbezogenen 

Erholung.  

Die Verringerung der Anlagenzahl wirkt sich nicht nur positiv auf das 

Landschaftsbild aus, sondern führt auch zu einer Entlastung des NATURA-

2000 Gebietes (insbesondere das EU Vogelschutzgebiet V 63). Nach § 1 

des Bundesnaturschutzgesetzes sind Natur und Landschaft auf Grund 

ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des 

Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im 

besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, zu pflegen, zu 

entwickeln und soweit erforderlich wiederherzustellen, dass die Vielfalt, 

Eigenart und Schönheit, sowie der Erholungswert auf Dauer gesichert 



Samtgemeinde Esens, 121. Flächennutzungsplanänderung – „Windenergie- u. Repowering“  Seite 5 von 48 

Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

 

 

 

sind. Die Beeinträchtigung wild lebender Pflanzen- und Tierarten, sowie 

ihrer Lebensräume, Boden und Wasserhaushalt soll weitestgehend 

eingeschränkt werden. 

 

Allgemein verringert sich bei einem Repowering von mind. 2:1 die 

kolissionsgefährdende Rotorfläche erheblich und die Abstände zwischen 

den WEA vergrößern sich. Die dabei entstehenden freien Korridore 

vermindern für Vögel und Fledermäuse die Gefahr einer möglichen 

Kollision und gewähren einen größeren Flugraum. Grundsätzlich sind im 

Falle eines konkreten Repowerings an den drei Windparkstandorten im 

Rahmen der Genehmigungsverfahren die Belange von Natur und 

Landschaft detailliert abzuarbeiten. Insbesondere die Auswirkungen auf 

Brut- und Gastvögel sowie Fledermäuse sind im Zulassungsverfahren 

gemäß den Anforderungen des neuen Leitfadens „Umsetzung des 

Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von 

Windenergieanlagen in Niedersachsen“ in der Fassung vom 23. November 

2015 darzustellen und in der Planung zu berücksichtigen."  

 

 

Die drei Sondergebiete der 121. FNP-Änderung liegen außerhalb von 

Gebieten gemeinschaftlicher Bedeutung oder europäischen 

Vogelschutzgebieten gemäß § 32 BNatSchG (Richtlinie 79/409/EWG und 

Richtlinie 92/43/EWG). Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung oder 

europäische Vogelschutzgebiete werden durch das Vorhaben nicht 

berührt. 
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Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

Die nächst gelegenen NATURA-2000 Gebiete sind das EU-

Vogelschutzgebiet im Bereich des Nationalparks Niedersächsisches 

Wattenmeer (V 01) und das EU-Vogelschutzgebiet V 63 „Ostfriesische 

Seemarsch zwischen Norden und Esens“ (DE 2309-431). Letzteres liegt 

in unmittelbarer Nähe zum Windpark Utgast, so dass bei einem 

Repowering hier die Möglichkeit genutzt werden sollte, die neueren 

Windkraftanlagen in größerer Entfernung zu diesen Gebieten zu 

platzieren. Grundsätzlich werden die Schutzgebiete nicht von den 

Sondergebieten beeinträchtigt, wie in den einzelnen 

Genehmigungsverfahren festgestellt. 

In Anlehnung an die Darlegungslast der Eingriffsregelung (vgl. § 17 Abs. 4 

BNatSchG) sind zur Vorbereitung der Entscheidungen und Maßnahmen, 

soweit auf dieser Planungsebene bereits möglich, in einem für die 

Beurteilung des Eingriffs angemessenen Umfang, Angaben zu machen. 

Bei Flächennutzungsplänen für WEA-Konzentrationszonen ist die ASP 

(Stufe I-III), soweit auf dieser Planungsebene bereits ersichtlich, im 

Rahmen der Umweltprüfung abzuarbeiten. Dies gilt insbesondere dann, 

wenn die konkreten Anlagenstandorte und -typen bereits bekannt sind. 

Stehen diese Details hingegen noch nicht fest, ist eine vollständige 

Bearbeitung v. a. der baubedingten Auswirkungen auf FNP-Ebene nicht 

sinnvoll und auch nicht möglich. Da Informationen über bedeutende 

Fledermauslebensräume zumeist nicht von vornherein vorliegen, müssen 

entsprechende systematische Untersuchungen spätestens auf der Ebene 

des Zulassungsverfahrens durchgeführt werden. Auf dieser Grundlage 

kann entschieden werden, ob eine Windenergienutzung möglich ist. 

Des Weiteren können artenschutzrechtliche Konflikte mit Fledermäusen im 

Regelfall durch geeignete Abschaltszenarien gelöst werden (…). Aus 
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Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

diesen Gründen genügt bei der Änderung oder Aufstellung eines FNP für 

Konzentrationszonen für WEA in der Regel ein Hinweis, dass die 

Bewältigung der artenschutzrechtlichen Sachverhalte bezüglich der 

Fledermäuse auf nachgelagerter Ebene im Genehmigungsverfahren 

abschließend erfolgt. Bei einer solchen Abschichtung der Bearbeitung 

müssen die notwendige Sachverhaltsermittlung sowie ggf. erforderliche 

Vermeidungsmaßnahmen (z. B. Abschaltszenarien) in den folgenden 

Planungen bzw. im Genehmigungsverfahren nachgeholt werden. 
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Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinde Stedesdorf – mit Schreiben vom 19.01.2016 

 

 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

 

Grundlage für die 121. Flächennutzungsplanänderung ist das 

Repoweringkonzept der Samtgemeinde Esens, welches mit der 

vorliegenden Planung umgesetzt wird. Da mit der vorliegenden Planung 

keine zusätzliche Flächenausweisung verbunden ist, werden die 

bestehenden Sondergebiete der Windenergie einschließlich der 

vorgelagerten Potentialflächenuntersuchung zugrunde gelegt. 

Mit der Begrenzung der maximal zulässigen Anzahl von 

Windenergieanlagen wird im Zusammenhang mit dem Repowering eine 

Reduzierung der Gesamtanzahl angestrebt, um die potenziellen 

Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Menschen und Umwelt zu 

mindern. Die Bereiche „Erholung, Freizeit, Fremdenverkehr (Tourismus)“ 

sind vor einer massiven Beeinträchtigung durch die zunehmende Anzahl 

an Windenergieanlagen zu bewahren. Des Weiteren gilt es das 

Landschaftsbild mit seiner kulturhistorischen Eigenart und die 

naturschutzfachlich wertvollen Bereiche (insbesondere das EU 

Vogelschutzgebiet V 63 „Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und 

Esens") zu entlasten. Die Erholung in Natur und Landschaft soll weiterhin 

uneingeschränkt ermöglicht werden, um den Tourismus als 

Wirtschaftsfaktor in der Region nachhaltig zu sichern. 

 

Entgegen der Stellungnahme erfolgt mit der 121. Änderung des 

Flächennutzungsplanes keine Beschränkung der Planungshoheit der 

Mitgliedsgemeinden. Die vorbereitende Bauleitplanung liegt im 

Verantwortungsbereich der Samtgemeinde. Hiermit wird ausschließlich ein 
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Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Rahmen für die anschießende Aufstellung bzw. Änderung der 

Bebauungspläne gegeben. 

 

Mit der vorliegenden Planung erfolgt kein Eingriff in die bereits 

bestehenden Baurechte. 

In Werdum / Neuharlingersiel stehen vier Windenergieanlagen mit einer 

Nennleistung von je 7,5 MW. Bei diesen Windenergieanlagen handelt es 

sich weltweit um die leistungsfähigste Baureihe, wonach mittel- bis 

langfristig nicht von einer Repoweringmaßnahme auszugehen ist. Dieser 

Bereich wurde daher von den Repoweringvorgaben ausgenommen. 

 

 

Vertrauensschäden und Entschädigungen im Sinne von § 39 ff BauGB 

können durch die 121. FNP-Änderung (Ergänzung) nicht hergeleitet 

werden, weil in bestehende Baurechte nicht eingegriffen wird. Bestehende 

Baurechte ergeben sich aus dem Flächennutzungsplan der 

Samtgemeinde Esens, den daraus entwickelten Bebauungsplänen der 

Gemeinden Holtgast, Stedesdorf, Neuharlingersiel und Werdum sowie den 

Zulassungen nach dem BImSchG durch den Landkreis Wittmund. 
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Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

3.  BUND – Umwelt u. Naturschutz Deutschland – mit Schreiben vom 

21.01.2016  

 

Der Hinweis wird berücksichtigt und teilweise auf die nachgelagerte 

Bauleitplanung verschoben. 

 

Erläuterung: 

Siehe hierzu Punkt 1, Abwägung zur Stellungnahme  des Landesverband 

Nds. Deutscher Gebirgs- u. Wandervereine e. V. 
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4.  Nationalparkverwaltung Nds. Wattenmeer – Schreiben vom 22.01.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt und teilweise auf die nachgelagerte 

Bauleitplanung verschoben. 

 

Erläuterung: 

 

Die Auswirkungen der in der Stellungnahme genannten Schutzgüter 

werden entsprechen der Aussageschärfe des Flächennutzungsplanes 

beschrieben und bewertet. 

Hierbei bleibt die Gebietsabgrenzung des rechtswirksamen FNP 

unberührt, da kein Eingriff in die bestehenden Baurechte vorbereitet wird. 

 

Siehe auch Punkt 1, Abwägung zur Stellungnahme des Landesverband 

Nds. Deutscher Gebirgs- u. Wandervereine e. V. 
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5.  Eplus Mobilfunk GmbH -Geschäftstelle Nord-– Schreiben vom 21.01.2016 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

 

Der Inhalt dieser Stellungnahme ist im Rahmen der weiteren 

Bauleitplanung mit den Standorten der Windenergieanlagen zu 

berücksichtigen. 
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6.  Gemeinde Holtgast  – Schreiben vom 20.01.2016 

 

 

 
 
 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

 

 

 

 

Mit der vorliegenden Planung erfolgt kein Eingriff in die bereits 

bestehenden Baurechte. Im Rahmen der 121. Änderung erfolgt eine 

Begrenzung der bestehenden Anlagen auf 42. Hierbei wird eine eindeutige 

Anlagenbegrenzung unter Berücksichtigung der bestehenden Baurechte 

herbeigeführt. Auch die festgesetzte Lärmkontingentierung wird mit der 

getroffenen Darstellung nicht infrage gestellt. 

 

Eine Grundstücksbezogene „Sonderregelung“ ist aus planungsrechtlichen 

Gründen nicht möglich, da dies dem Gleichheitsgrundsatz der 

Baunutzungsverordnung wiedersprechen würde. 

 

 

 

 



Samtgemeinde Esens, 121. Flächennutzungsplanänderung – „Windenergie- u. Repowering“  Seite 19 von 48 

Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 
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7.  Eisenbahn-Bundesamt – Hannover -  Schreiben vom 05.01.2016 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

 

Der Inhalt dieser Stellungnahme ist im Rahmen der weiteren 

Bauleitplanung mit den Standorten der Windenergieanlagen zu 

berücksichtigen. 

Ferner wurden die Belange bereits mit der Ausweisung der bestehenden 

Baurechte berücksichtigt. Eine weitere Flächenausweisung wird im 

Rahmen dieser Bauleitplanung nicht erfolgen. 
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8.  Landwirtschaftskammer Nieders. – Schreiben vom 05.01.2016 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

 

Der Inhalt dieser Stellungnahme ist im Rahmen der weiteren 

Bauleitplanung mit den Standorten der Windenergieanlagen zu 

berücksichtigen. 

Ferner wurden die Belange bereits mit der Ausweisung der bestehenden 

Baurechte berücksichtigt. Eine weitere Flächenausweisung wird im 

Rahmen dieser Bauleitplanung nicht erfolgen. 
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9.  Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, 

Außenstelle Aurich – Schreiben vom 29.12.2016 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

 

Der Inhalt dieser Stellungnahme ist im Rahmen der weiteren 

Bauleitplanung mit den Standorten der Windenergieanlagen zu 

berücksichtigen. 
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10.  Gemeinde Neuharlingersiel – Schreiben vom 04.01.2016 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt. 

 

Erläuterung: 

 

Mit der vorliegenden Planung erfolgt kein Eingriff in die bereits 

bestehenden Baurechte. 

In Werdum / Neuharlingersiel stehen vier Windenergieanlagen mit einer 

Nennleistung von je 7,5 MW. Bei diesen Windenergieanlagen handelt es 

sich weltweit um die leistungsfähigste Baureihe, wonach mittel- bis 

langfristig nicht von einer Repoweringmaßnahme auszugehen ist.  

 

Vor diesem Hintergrund wurde das Sondergebiet für die Windenergie 

„Werdum /Neuharlingersiel“ von den Repoweringvorgaben 

ausgenommen. Entsprechend der bestehenden Baurechte werden die 

Anlagenanzahl (4) sowie die Konzentrationszone für die Windenergie 

dargestellt. 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

11.  PLEdoc GmbH – Schreiben vom 12.01.2016 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

 

Der Inhalt dieser Stellungnahme ist im Rahmen der weiteren 

Bauleitplanung mit den Standorten der Windenergieanlagen zu 

berücksichtigen. 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

 

 

12.  Ostfriesische Landschaft 

Archäolog. Forschungsstelle – Schreiben vom 21.01.2016 

 

 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

 

Der Inhalt dieser Stellungnahme ist im Rahmen der weiteren 

Bauleitplanung mit den Standorten der Windenergieanlagen zu 

berücksichtigen. 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich 

Luftverkehr – Schreiben vom 20.01.2016 

 

 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind die Belange der Luftfahrt zu 

berücksichtigen. Bei Bauhöhen von über 100 m über Grund wird generell 

eine Tag/Nacht-Kennzeichnung als Luftfahrthindernis sowohl für den 

militärischen als auch für den zivilen Flugbetrieb gemäß der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift (AVV) zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 

des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen vom 

24.04.2007 notwendig. Nach § 14 i. V. m. § 31 und § 12 Luftverkehrsgesetz 



Samtgemeinde Esens, 121. Flächennutzungsplanänderung – „Windenergie- u. Repowering“  Seite 30 von 48 

Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

 

 

 

 

 

 

 

(LuftVG) bedürfen die Anlagen zudem der Erteilung einer Genehmigung 

durch die zuständige Luftfahrtbehörde. Die Anforderungen der 

militärischen und zivilen Luftfahrt an die Kennzeichnungs- und 

Genehmigungspflicht der geplanten Windenergieanlagen werden im 

Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung und des Baugenehmigungsver-

fahrens berücksichtigt. 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

14.  DFS Deutsche Flugsicherung GmbH – Schreiben vom 06.01.2016 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind die Belange der Luftfahrt zu 

berücksichtigen. Bei Bauhöhen von über 100 m über Grund wird generell 

eine Tag/Nacht-Kennzeichnung als Luftfahrthindernis sowohl für den 

militärischen als auch für den zivilen Flugbetrieb gemäß der Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift (AVV) zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen 

des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen vom 

24.04.2007 notwendig. Nach § 14 i. V. m. § 31 und § 12 Luftverkehrsgesetz 

(LuftVG) bedürfen die Anlagen zudem der Erteilung einer Genehmigung 

durch die zuständige Luftfahrtbehörde. Die Anforderungen der 

militärischen und zivilen Luftfahrt an die Kennzeichnungs- und 

Genehmigungspflicht der geplanten Windenergieanlagen werden im 

Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung und des Baugenehmigungsver-

fahrens berücksichtigt. 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

15.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr, Referat Infra I 3 – Schreiben vom 08.01.2016 

 

 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

 

Der Inhalt dieser Stellungnahme ist im Rahmen der weiteren 

Bauleitplanung mit den Standorten der Windenergieanlagen zu 

berücksichtigen. 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

 

 

 

 

16.  Landkreis Wittmund – Schreiben vom 15.01.2016 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

 

Seitens des Landkreises Wittmund wird die 121. 

Flächennutzungsplanänderung (Ergänzung) begrüßt. 

Es werden keine abwägungsrelevante Bedenken geäußert. 

 

Die abgegebenen Hinweise werden in den Planunterlagen aufgenommen. 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

 

 

 

17.  LGLN – Regionaldirektion Hameln – Hannover- 

Kampfmittelbeseitigungsdienst – Schreiben vom 26.01.2016 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

Im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung wurden keine 

Hinweise auf Kriegseinwirkungen gegeben. Ferner liegen auch der 

Gemeinde keine Verdachtsmomente vor. 

Weitergehende Recherchen (Luftbildauswertungen) werden ggf. im 

Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung durchgeführt. 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §3 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 07.01.2016 bis zum 22.02.2016 

  

Folgende Stellungnahmen wurden von Bürgern abgegeben: 

 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung sind verschiedene 

Stellungnahmen mit Bedenken gegen die 121. Flächennutzungsplanänderung 

eingegangen. Aufgrund der Vielzahl der Stellungnahmen werden diese im Folgen in 

Themenblöcke zusammengefasst: 

 

Die Planung ist eine Verhinderungsplanung und es werden keine tatsächlichen 

städtebaulichen Ziele erfolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

Grundlage für die 121. Flächennutzungsplanänderung ist das 

Repoweringkonzept der Samtgemeinde Esens, welches mit der vorliegenden 

Planung umgesetzt wird. Da mit der vorliegenden Planung keine zusätzliche 

Flächenausweisung verbunden ist, werden die bestehenden Sondergebiete der 

Windenergie einschließlich der vorgelagerten Potentialflächenuntersuchung 

zugrunde gelegt. 

Mit der Begrenzung der maximal zulässigen Anzahl von Windenergieanlagen 

wird im Zusammenhang mit dem Repowering eine Reduzierung der 

Gesamtanzahl angestrebt, um die potenziellen Auswirkungen von 

Windenergieanlagen auf Menschen und Umwelt zu mindern. Die Bereiche 

„Erholung, Freizeit, Fremdenverkehr (Tourismus)“ sind vor einer massiven 

Beeinträchtigung durch die zunehmende Anzahl an Windenergieanlagen zu 

bewahren. Des Weiteren gilt es das Landschaftsbild mit seiner kulturhistorischen 

Eigenart und die naturschutzfachlich wertvollen Bereiche (insbesondere das EU 

Vogelschutzgebiet V 63 „Ostfriesische Seemarsch zwischen Norden und 

Esens") zu entlasten. Die Erholung in Natur und Landschaft soll weiterhin 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

 

 

 

 

Die Samtgemeinde missachtet mit der vorliegenden Bauleitplanung die 

Planungshoheit der Mitgliedsgemeinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit der 121. Flächennutzungsplanänderung wird eine Entwertung der 

Baulandflächen vorbereitet und ein Schadensersatz verursacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uneingeschränkt ermöglicht werden, um den Tourismus als Wirtschaftsfaktor in 

der Region nachhaltig zu sichern. 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

Entgegen der Stellungnahme erfolgt mit der 121. Änderung des 

Flächennutzungsplanes keine Beschränkung der Planungshoheit der 

Mitgliedsgemeinden. Die vorbereitende Bauleitplanung liegt im 

Verantwortungsbereich der Samtgemeinde. Hiermit wird ausschließlich ein 

Rahmen für die anschießende Aufstellung bzw. Änderung der Bebauungspläne 

gegeben. 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

Vertrauensschäden und Entschädigungen im Sinne von § 39 ff BauGB können 

durch die 121. FNP-Änderung (Ergänzung) nicht hergeleitet werden, weil in 

bestehende Baurechte nicht eingegriffen wird. Bestehende Baurechte ergeben 

sich aus dem Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Esens, den daraus 

entwickelten Bebauungsplänen der Gemeinden Holtgast, Stedesdorf, 

Neuharlingersiel und Werdum sowie den Zulassungen nach dem BImSchG 

durch den Landkreis Wittmund. 
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Stadium II (Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB) 

 

 

 

Planungsbüro Weinert Stand: 10.02.2016 

 

Die 121. Flächennutzungsplanänderung widerspricht einer klimagerechten 

Energiewende und fördert die Nutzung fossiler Brennstoffen zur 

Energiegewinnung. 

 

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen. 

 

Erläuterung: 

Vor dem Hintergrund der Energiewende und der damit verbundenen 

intensiveren Nutzung der erneuerbaren Energien wurde durch die 

Samtgemeinde Esens das Aufstellungsverfahren für die 121. Änderung des 

Flächennutzungsplans eingeleitet, mit dem Ziel weitere Potentiale für die 

Windenergienutzung in der Gemeinde zu nutzen. Die bisher im 

Flächennutzungsplan enthaltenen Sondergebiete bleiben erhalten und werden 

durch weitere ergänzende Darstellungen überlagert. Weiterhin können neue und 

leistungsstärkere Windenergieanlagen errichtet werden. 

 

 

 


